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Anlage 1

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Heimgesetzes

Vorblatt

A.
Zielsetzung


Infolge der demografischen Entwicklung haben sich die Bedingungen für das Wohnen, die Betreuung und die Pflege in Heimen verändert. Hervorzuheben sind insbesondere die deutliche Erhöhung des Durchschnittsalters beim Wechsel von der Wohnung in ein Heim und die Zunahme der Zahl der pflegebedürftigen Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern und des Grades der Pflegebedürftigkeit.


Um diesen geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und den in Zukunft steigenden Anforderungen gerecht zu werden, ist eine umfassende Novellierung des Heimgesetzes erforderlich. Ziel ist es, die Rechtsstellung und den Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern von Heimen zu verbessern und die Qualität der Betreuung und Pflege weiter zu entwickeln. Damit soll eine moderne und praxisgerechte gesetzliche Grundlage für das Wohnen und die Betreuung älterer und behinderter Menschen in Heimen geschaffen werden. Mit der Novellierung des Heimgesetzes wird zugleich eine weitere Harmonisierung von Heimgesetz und SGB XI vorgenommen.


Mit dieser Novellierung wird eine für die Altenpolitik und für die Behindertenpolitik zentrale Ankündigung der Koalitionsvereinbarung vom 08.10.1998 in die Tat umgesetzt.

B.
Lösung


Zur Verbesserung der Rechtsstellung und des Schutzes der Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen wird das Heimgesetz zu einem den heutigen Anforderungen entsprechenden Heimbewohnerschutzgesetz weiterentwickelt. Hierfür sieht der Entwurf folgende Schwerpunkte vor:


-
Abgrenzung zwischen Heim und Formen des sog. Betreuten Wohnens


-
Verbesserung der Transparenz von Heimverträgen


-
Weiterentwicklung der Heimmitwirkung 


-
Stärkung der Heimaufsicht und Verbesserung ihres Eingriffsinstrumentariums


-
Verbesserung der Zusammenarbeit von Heimaufsicht mit den Pflegekassen, dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung und den Trägern der Sozialhilfe

C.
Alternativen


Keine

D.
Kosten der öffentlichen Haushalte


1.
Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand



Weder der Bund noch die Länder und Kommunen werden mit Kosten belastet.


2.
Vollzugsaufwand



Für die Länder entstehen keine nennenswerten zusätzlichen Kosten im Verwaltungsvollzug. 



Diese werden durch die Kostenentlastungen, die sich aus den Regelungen über die Zusammenarbeit, der Anerkennung von Qualitätsnachweisen und dem Wegfall der Prüfung der Einrichtungen des Betreuten Wohnens ergeben, zumindest ausgeglichen.

E.
Sonstige Kosten


Ebenso entstehen keine Mehrkosten für die Heimträger. Soweit für sie zusätzliche Anforderungen in das Gesetz aufgenommen worden sind, handelt es sich um klarstellende Anforderungen, die bisher schon als dem allgemeinen Stand der Erkenntnisse entsprechend anzusehen sind.
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